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L a n d e s v e r o r d n u n g
über den Betrieb anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen 

und anderer Angebote für Menschen mit Behinderungen 
Vom 27. September 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 2 und § 28 a Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 3 und den §§ 29 
und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), in Ver-
bindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchfüh-
rung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. 
S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Okto-
ber 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet: 

 § 1 
Anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen

(1) Die Werkstätten haben – abhängig von dem jeweiligen Im-
munisierungsgrad der Werkstattbeschäftigten – Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Diese gelten für alle Personen, 
die die Werkstatt betreten. Grundlage für die Hygiene und 
Schutzmaßnahmen sind die „SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standards für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
(WfbM)“ der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (Stand: 6. September 2021). Die einzelnen 
Werkstätten müssen die getroffenen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen in Abstimmung mit dem jeweiligen Werkstattrat 
und unter besonderer Beachtung des vulnerablen Personen-
kreises für eine Covid-19-Infektion in einem eigenen Hygie-
neplan festschreiben. Dieser soll insbesondere Regelungen zu 
den Arbeitsräumen, den Pausenflächen, den Speisesälen und 
den Sanitärbereichen enthalten. Der Hygieneplan ist mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt einvernehmlich abzustimmen 
und im Bedarfsfall zu aktualisieren.

(2) Werkstattbeschäftigten, für die aufgrund vorliegender 
Kontraindikationen keine generelle Impfempfehlung der 
Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde, ist die Be-
schäftigung freigestellt. Sofern sie die Werkstatt nicht besu-
chen möchten, ist die Zugehörigkeit zum Personenkreis nach 
Satz 1 durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuwei-
sen. Die Werkstätten halten für die Personen, die von der in 
Satz 1 genannten Freistellung Gebrauch machen, alternative 
Beschäftigungsmöglichkeiten vor.

(3) Die Werkstätten haben folgenden Personen den Zutritt 
zur Einrichtung zu untersagen:
1. Personen, die enge Kontaktpersonen entsprechend der De-

finition durch das Robert Koch-Institut sind,
2. Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infiziert sind,
3. Personen, die erkennbare Atemwegsinfektionen haben, 

sowie 
4. Personen, die aus einem Risikogebiet im Sinne des § 2 

Nr. 17 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in die Bundesre-
publik Deutschland eingereist sind, für das ein erhöhtes Ri-
siko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht, solange deshalb eine Pflicht zur Absonderung be-
steht; etwaige bundes- oder landesrechtlich geregelte Aus-
nahmen von der Absonderungspflicht sind nicht anwend-
bar.

(4) Die Werkstätten sind zur Kontakterfassung verpflichtet. 
Für die Sicherstellung der Nachverfolgung von Kontakten 

gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 6 der Sechsundzwan-
zigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
(26.CoBeLVO) vom 8. September 2021 (GVBl. S. 504,  
BS 2126-13) in der jeweils geltenden Fassung.

(5) Die Entwicklung der Auslastung der Werkstatt ist durch 
den Träger der Werkstatt zu dokumentieren und monatlich 
spätestens am fünften Werktag des Folgemonats dem Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung mitzuteilen.

(6) Diese Regelungen gelten auch für Zuverdienstprojekte 
und andere Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch.

§ 2 
Tagesförderstätten, Tagesstätten

(1) § 1 gilt entsprechend für den Besuch und Betrieb von Ta-
gesförderstätten und Tagesstätten.

(2) Sofern es aufgrund der bestehenden Struktur und Raum-
größe einer Tagesförderstätte und Tagesstätte nicht möglich 
ist, die in § 1 für die Werkstätten festgelegten Standards zu 
übertragen, ist die Gruppengröße entsprechend anzupassen 
und das Angebot durch entsprechende organisatorische Rege-
lungen im Sinne alternierender Besuchsmodelle zu gestalten. 

§ 3 
Sozialpädiatrische Zentren mit Frühförderung 

(1) Die Angebote von Sozialpädiatrischen Zentren und den 
angeschlossenen Frühförderstellen sind nach folgenden Maß-
gaben zulässig:
1. Publikumsverkehr in den Räumen, auf den Verkehrswe-

gen sowie in den Wartezimmern eines Sozialpädiatrischen 
Zentrums ist nur unter Gewährleistung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern zwischen allen im Raum oder auf 
den Verkehrswegen sich befindenden oder sich bewe-
genden Personen zulässig; dies gilt auch für alle weiteren 
öffentlichen Räume der Sozialpädiatrischen Zentren mit 
Frühförderung und ihren Einsatzstellen.

2. Wartezimmer sind nach Möglichkeit nicht zu benutzen. 
Dazu sind die Patientinnen und Patienten termingenau 
mit ausreichendem Abstand voneinander einzubestellen. 
Zugang und Zutritt zu den Räumen sind zu steuern. Ist 
eine Nutzung des Wartezimmers nicht zu vermeiden, ist 
die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
zu gewährleisten. In den Wartezimmern sind Wartezonen 
einzurichten, die den Mindestabstand von 1,5 Metern ge-
währleisten. Sind die Wartezonen belegt, müssen Begleit-
personen außerhalb der Einrichtungsräume warten. Ist 
zum vereinbarten Termin eine Begleitung notwendig, ist 
diese auf eine Person zu beschränken, es sei denn, es be-
steht eine therapeutische Notwendigkeit für weitere Per-
sonen. 

3. Folgenden Personen ist der Zutritt zu Sozialpädiatrischen 
Zentren und den angeschlossenen Frühförderstellen zu un-
tersagen: 
a) Personen, die enge Kontaktpersonen entsprechend der 

Definition durch das Robert Koch-Institut sind,
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b) Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infiziert sind,

c) Personen, die erkennbare Atemwegsinfektionen haben, 
sowie 

d) Personen, die aus einem Risikogebiet im Sinne des § 2 
Nr. 17 IfSG in die Bundesrepublik Deutschland einge-
reist sind, für das ein erhöhtes Risiko für eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, solange 
deshalb eine Pflicht zur Absonderung besteht; etwaige 
bundes- oder landesrechtlich geregelte Ausnahmen von 
der Absonderungspflicht sind nicht anwendbar.

4. Gruppentherapien sind bei Einhaltung der notwendigen Hy-
giene- und Schutzmaßnahmen möglich. Ausnahmen sind aus 
therapeutischen Gründen zulässig. Mobil aufsuchende Leis-
tungen sind möglich, soweit dies aus medizinischen oder the-
rapeutischen Gründen notwendig ist und die Gegebenheiten 
vor Ort das Einhalten von Schutzmaßnahmen gewährleisten.

5. Bei allen Behandlungen, Therapien und heilpädagogischen 
Maßnahmen sind nicht erforderliche persönliche Kontak-
te durch kontaktlose Angebote zu ersetzen. Sofern dies 
therapeutisch sinnvoll ist, sind auch indirekte mediale 
Kontaktformen anzubieten.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Autismus-Therapiezentren 
sowie heilpädagogische Leistungen der Eingliederungshilfe 
und vergleichbare Angebote für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen.

§ 4 
Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke  

und vergleichbare Einrichtungen der  
beruflichen Rehabilitation 

(1) Die Einrichtungen müssen einen individuellen, auf die 
Einrichtungen abgestimmten Hygieneplan erstellen und die-
sen einhalten. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die medizinisch-berufliche Rehabili-
tation an der BDH-Klinik in Vallendar.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 29. September 2021 in Kraft und 
mit Ablauf des 27. Oktober 2021 außer Kraft.

Mainz, den 27. September 2021
Der Minister für Wissenschaft 

und Gesundheit
Clemens Hoch


